
Fraglich ist, wie es sich auswirkt, dass D hier zu einem Zeitpunkt schoss, zu dem der Angriff
durch A bereits abgeschlossen war (sog. nachzeitiger extensiver Notwehrexzess, dazu Rengier
StrafR AT, 14. Aufl. 2022, § 27 Rn. 17 ff.). Die und Teile der Literatur lehnen die Anwend-
barkeit des § 33 StGB ab, weil es sich mangels einer noch bestehenden Notwehrlage schon
begrifflich um keine Überschreitung der Grenzen der Notwehr handle (BGHSt 39, 133
(138 f.) = NJW 1993, 1869 (1870 f.); Gropp/Sinn, Strafrecht Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 2020,
§ 6 Rn. 159 ff.). Das überzeugt jedoch nicht, weil die Notwehr mit Maß und Zeit sprachlich
verschiedene Grenzen aufweist; ohnehin wäre damit nichts über eine denkbare analoge
Anwendbarkeit ausgesagt (Heuchemer/Hartmann JA 1999, 165 (167)).

Schließlich fehlt es – trotz der fehlenden Gegenwärtigkeit des Angriffs – nicht an der durch
§ 33 StGB vorausgesetzten Unrechts- und damit Schuldminderung (aA SK-StGB/Rogall,
9. Aufl. 2017, § 33 Rn. 12). Richtigerweise ist das Modell der doppelten Schuldminderung
nämlich um ein strafzweckorientiertes Verständnis zu ergänzen (MüKoStGB/Erb, 4. Aufl.
2020, § 33 Rn. 3). So bedarf es einer Bestrafung weder aus spezial- und generalpräventiven
Gesichtspunkten, wenn lediglich der ehemalige Angreifer angegriffen wird, dieser durch
seinen Angriff die primäre Verantwortung für die psychische Ausnahmesituation des Täters
trägt und der Täter im engen zeitlichen Zusammenhang mit einer zuvor bestehenden Not-
wehrlage handelt (Roxin FS Schaffstein, 1975, 117 f.). Da D im Zeitpunkt seines Handelns
durch den vorhergehenden Angriff verwirrt war und im unmittelbaren Zusammenhang auf A
schoss, ist § 33 StGB grundsätzlich anwendbar.

Das ist nach zutreffender Ansicht sowohl der Fall, wenn der Täter aufgrund eines asthe-
nischen Affekts die Grenzen seines Notwehrrechts verkennt (unbewusster Notwehrexzess),
als auch, wenn er – wie D – aufgrund des asthenischen Affekts bewusst die Grenzen seines
Notwehrrechts überschreitet (bewusster Notwehrexzess, vgl. LPK-StGB/Hilgendorf, Lehr-
und Praxiskommentar StGB, 9. Aufl. 2022, § 33 Rn. 10 f.). Maßgeblich ist alleine, dass der
asthenische Affekt für die Überschreitung des Notwehrrechts ursächlich wurde (näher Theile
JuS 2006, 965 ff.). Während beim unbewussten Exzess die verminderte Einsichtsfähigkeit die
Schuld mindert, gilt entsprechendes beim bewussten Notwehrexzess wegen der verminderten
Steuerungsfähigkeit (SK-StGB/Rogall, 9. Aufl. 2017, § 33 Rn. 21). Sofern man daneben eine
Verteidigungsabsicht fordert (näher Popp/Hotz JA 2016, 268 (271)), ist diese gegeben, da D
auf A schoss, um sie endgültig zu vertreiben.

D ist nach § 33 StGB entschuldigt.

G. STRAFBARKEIT DES D GEM. §§ 223 I, 224 I NR. 2, 5, II, 22 STGB DURCH DEN
SCHUSS AUF A

Die denkbare Strafbarkeit des D gem. §§ 223 I, 224 I Nr. 2, 5, II, 22 StGB ist ebenfalls nach
§ 33 StGB entschuldigt.

H. GESAMTERGEBNIS

A ist strafbar nach §§ 223 I, 224 I Nr. 2, 5, II, 22 StGB. B und D sind straflos.

ÜBUNGSBLÄTTER STUDIUM · BASICS KLAUSUR ÖFFENTLICHES RECHT · „ÄRGER MIT DER …“

Professor Dr. Guy Beaucamp, Hamburg*

„Ärger mit der Prüfungsordnung“

Hochschulprüfungsrecht, Rückwirkung, Verwaltungsprozessrecht
Mittel
3 Stunden
Gesetzestexte

& SACHVERHALT

A und B studieren an der Technischen Universität U im dritten Semester des Bachelor-
Studiengangs Maschinenbau. Beiden gelingt es zweimal nicht, die Prüfung des Moduls „Tech-
nische Thermodynamik“ zu bestehen. Die Prüfung findet in den ersten beiden Versuchen in
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Form einer zweistündigen Klausur statt, als Drittversuch sieht die Prüfungsordnung eine
halbstündige mündliche Prüfung vor. Zu Beginn des vierten Semesters absolviert A die
mündliche Prüfung mit ausreichend. B ist am angesetzten Prüfungstag erkrankt. Sie erkundigt
sich beim Prüfungsamt telefonisch nach einem weiteren Prüfungstermin. Die zuständige
Sachbearbeiterin teilt ihr mit, dass die mündliche Prüfung des Moduls in der allgemeinen
Prüfungsphase nach Ende der Vorlesungszeit des vierten Semesters stattfinden werde.

Im Laufe des Semesters kommt es zu einer Änderung der Prüfungsordnung Maschinenbau.
Das Justiziariat der U hatte nämlich die Fakultät Ingenieurwissenschaften darauf hingewie-
sen, dass es rechtliche Zweifel am Wechsel der Prüfungsform für den dritten Versuch gebe.
Das Justiziariat meint, dass alle weiteren Prüfungsversuche in genau der Form des Erst-
versuchs durchzuführen seien. Das einschlägige Landeshochschulgesetz (LHG) enthält in
§ 19 hierzu den Satz: „Studienbegleitende Prüfungen dürfen mindestens zweimal wiederholt
werden.“ Die zuständige Fakultät streicht deshalb in einem ordnungsgemäß durchgeführten
Verfahren mit Zustimmung der Hochschulleitung die mündliche Prüfung als Drittversuch
aus ihrer Prüfungsordnung und ersetzt diese durch die Prüfungsform Klausur. Diese Ände-
rung wird, wie vom Hochschulgesetz vorgesehen, im Hochschulanzeiger veröffentlicht und
tritt zwei Wochen vor Ende der Vorlesungszeit des Semesters in Kraft.

B fragt die Prüferin, Professorin P, ob sie noch eine mündliche Prüfung ablegen dürfe. P
antwortet, dass B nicht so hätte trödeln sollen, wer zu spät komme, den bestrafe das Leben.
Jetzt gelte die neue Prüfungsordnung für B, und sie müsse eine zweistündige Klausur
schreiben. Auf den Einwand der B, der A wäre doch noch mündlich geprüft worden,
entgegnet P, eine Gleichbehandlung im Unrecht könne es nicht geben.

B ist mit dieser Antwort nicht zufrieden und lässt sich von Rechtsanwältin R beraten. R
glaubt sich zu erinnern, dass es den Grundsatz gebe, dass man nach der Prüfungsordnung zu
Ende studieren dürfe, mit der man das Studium begonnen hätte. Sie ist sich insoweit aber
nicht mehr sicher. Jedenfalls könne B sich auf Vertrauensschutz berufen. Mit diesen Informa-
tionen versehen, beantragt B beim Prüfungsamt eine mündliche Prüfung.

1. Wie wird das Prüfungsamt entscheiden?

2. Welche Rechtsschutzmöglichkeiten hat B, wenn das Prüfungsamt ihren Antrag ablehnt? Wären die in
Betracht kommenden Rechtsbehelfe zulässig? Sie dürfen davon ausgehen, dass das Bundesland, in dem
A und B studieren, von der Möglichkeit des § 47 I Nr. 2 VwGO keinen Gebrauch gemacht hat.

In Bezug auf die Hochschulprüfungsordnungen enthält § 17 LHG folgende Regelungen:

(1) Die Hochschulprüfungsordnungen regeln Prüfungsanforderungen und Prüfungsverfahren.

(2) In Hochschulprüfungsordnungen, die Prüfungen in modularisierten Studiengängen betreffen, sind
insbesondere Bestimmungen aufzunehmen über

1. Inhalt und Aufbau des Studiums,

2. die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung,

3. die Prüfungsfächer und ihre Gewichtung,

4. Zahl, Art, Dauer und Bewertung von Prüfungsleistungen,

5. bei studienbegleitenden Prüfungen, sofern erforderlich, die Abfolge der Prüfungsleistungen, …

& LÖSUNG

AUFGABE 1

Das Prüfungsamt wird zugunsten der B entscheiden, wenn diese einen Anspruch auf die
Durchführung einer mündlichen Prüfung hat.

A. ANSPRÜCHE AUS DER PRÜFUNGSORDNUNG

Ein solcher Anspruch ergibt sich nicht aus der im Prüfungszeitpunkt am Semesterende für B
geltenden Prüfungsordnung Maschinenbau. Denn die reformierte Prüfungsordnung sieht als
Drittversuch keine mündliche Prüfung mehr vor, sondern eine Klausur.

Falls indes die durchgeführte Satzungsänderung rechtswidrig gewesen wäre, könnte die alte
Prüfungsordnung weiterhin gelten und B aus dieser einen Anspruch auf eine mündliche
Prüfung ableiten. Denn formell oder materiell rechtswidrige Satzungen sind grundsätzlich
nichtig (Sauerland, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2022, S. 184; Maurer/Waldhoff,

Rechtswidrigkeitsfolge bei
Satzungen
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